
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und
direkt anwendbares Wissen für Ihre täglichen Herausforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung
 (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
Qualität und dem Mehrwert unseres Angebots!
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5  �Umsatzsteuer
5.1  �Einleitung
Die Umsatzsteuer (USt) hat für Unternehmen eine zentrale Bedeu-
tung, denn sie berührt praktisch alle Geschäftsvorfälle eines Un-
ternehmens. Dementsprechend unterliegen nur wenige Transak-
tionen nicht der Umsatzbesteuerung, z. B., weil es sich um einen 
sog. echten nichtsteuerbaren Schadensersatz oder einen sog. 
durchlaufenden Posten handelt. Da im Unternehmen nicht jeder 
Vorgang einzeln gewürdigt werden kann, müssen die Prozesse und 
Systemeinstellungen so vorgenommen werden, dass die zutreffen-
de Umsatzbesteuerung ermittelt wird. Andernfalls besteht für das 
Unternehmen ein erhebliches Gefährdungspotenzial.

Bei grenzüberscheitenden Umsätzen muss geklärt werden, in wel-
chem Land ein Umsatz der Besteuerung unterliegt und wer ggf. 
Schuldner der Umsatzsteuer ist. Zudem bestehen mitunter bei 
grenzüberschreitenden Umsätzen weitreichende Deklarations-
pflichten im Inland (Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Jahreser-
klärungen, zusammenfassende Meldungen und Intrastat) und u. U. 
in anderen EU-Mitgliedstaaten oder im Drittland. Weiterhin ist fest-
zustellen, dass die Umsatzsteuer eine zunehmende Relevanz bei 
Betriebsprüfungen gewinnt. Erfahrungsgemäß werden dabei be-
sonders kritisch solche Ausgangsumsätze geprüft, die als steuer-
freie Lieferungen (innergemeinschaftliche Lieferungen und Ausfuhr-
lieferungen) oder als im Inland nicht steuerbare Umsätze deklariert 
wurden.

5.1.1  �Rechtsquellen der Umsatzsteuer
Innerhalb der Europäischen Union ist die Umsatzsteuer auf-
grund der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL), die am 
01.01.2007 die bis dahin geltende 6. EG-Richtlinie ersetzt hat, har-
monisiert. Insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
ist eine Vielzahl von Rechtsquellen und Verwaltungsanweisungen 
für die Umsatzsteuer von Bedeutung. Dies sind insbesondere:
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	• Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL):﻿
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/2022-07-01

	• Umsatzsteuergesetz (UStG):﻿
www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/

	• Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV):﻿
www.gesetze-im-internet.de/ustdv_1980/

	• Rechtsprechung des EuGH:﻿
https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=de

	• Rechtsprechung des BFH:﻿
https://www.bundesfinanzhof.de/de/

	• Rechtsprechung der Finanzgerichte
	• Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE):﻿

http://www.bundesfinanzministerium.de/UStAE
	• BMF-Schreiben:﻿

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/
Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/BMF_Schreiben_Allge-
meines/bmf_schreiben_allgemeines.html

	• OFD-Verfügungen
	• Umsatzsteuergesetze und Verwaltungsanweisungen in 

anderen Ländern

5.1.2  �Bedeutung der Umsatzsteuer
■ Neu

Die Umsatzsteuer ist der Höhe nach die bedeutendste Einnahme-
quelle von Bund, Ländern und Gemeinden. Nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts betrug das Aufkommen der Umsatzsteuer 
im Jahr 2024 ca. 228,6 Mrd. Euro. Dazu kommen noch einmal ca. 
73,5 Mrd. Euro Einfuhrumsatzsteuer. Damit liegt der Anteil der Um-
satzsteuer (inkl. EuSt) am Steueraufkommen der Bundesrepublik 
Deutschland bei über 40 % und ist damit die wichtigste staatliche 
Einnahmequelle. Im Vergleich dazu hat Deutschland im Jahr 2024 
nur ca. 5,5 Mrd. Euro an Zollabgaben erhoben. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/2022-07-01
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/
http://www.gesetze-im-internet.de/ustdv_1980/
https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=de
https://www.bundesfinanzhof.de/de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/UStAE
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/bmf_schreiben_allgemeines.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/bmf_schreiben_allgemeines.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/bmf_schreiben_allgemeines.html
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